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Information über das FFH-Lebensraumtypenmonitoring 

von 2026 bis 2028 

 

Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) verpflichtet die Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union, den Erhaltungszustand der besonders schutzwürdigen Le-

bensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang I bzw. II und IV der FFH-RL) von 

gemeinschaftlichem Interesse zu überwachen (Monitoring). Gemäß Art. 17 der FFH-

RL erstellen die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre einen Bericht, der die wichtigsten 

Ergebnisse dieses Monitorings integriert. Die Europäische Kommission bewertet auf 

der Grundlage dieser Berichte die Fortschritte bei der Verwirklichung in der FFH-RL 

genannter Ziele. 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Erhaltungszustand der Lebens-

räume, Tier- und Pflanzenarten in Deutschland über ein Stichprobenverfahren zu er-

mitteln und zu dokumentieren. Das Monitoring der Lebensraumtypenerfolgt in Bayern 

an festen Stichprobenflächen, die jetzt turnusmäßig wieder untersucht werden müs-

sen. Die Probeflächen können sowohl innerhalb als auch außerhalb von FFH-Gebie-

ten liegen. 

In Ihrem Gemeinde- bzw. Stadtgebiet befindet sich mindestens eine Probefläche ei-

nes oder mehrerer Lebensraumtypen. Diese Probefläche soll im Auftrag des Bayeri-

schen Landesamtes für Umwelt von April 2026 bis Oktober 2028 begangen und be-

wertet werden. Eine genaue Terminierung des Begangs ist aus arbeits- und wetter-

technischen Gründen vorab nicht möglich. Die Untersuchungen haben keinerlei Kon-

sequenzen für die Grundeigentümer und Nutzungsberechtigten und führen auch 

nicht zu Beeinträchtigungen der Flurstücke. 

Zuständig für Kartierungen von Lebensraumtypen und Arten des Offenlands ist das 

Bayerische Landesamt für Umwelt. Für Wald-Lebensraumtypen und manche Arten 

ist die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zuständig. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre untere Naturschutzbehörde beim zuständigen 

Landratsamt bzw. bei der kreisfreien Stadt zur Verfügung. 
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I. Der Stadtrat der Stadt Viechtach hat in seiner Sitzung am 02.03.2026 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

Haushaltssatzung der Stadt Viechtach für das Haushaltsjahr 2026 
(Haushaltssatzung 2026) 

 
Vom 03.03.2026 

 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) fol-
gende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
Haushaltsplan 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hier-
mit festgesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 33.079.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.264.000 € 
 
ab. 
 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen 

 
Für das Haushaltsjahr 2026 werden, über die fortgeltenden Kreditermächtigun-
gen in Höhe von 3.000.000 € hinaus, keine weiteren Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
wird auf 29.387.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 5.513.000 € festgesetzt. 
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§ 5
Inkrafttreten 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 

Viechtach, 03.03.2026 
STADT VIECHTACH 

Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 

Hinweis zu den Steuersätzen (Hebesätzen) der Gemeindesteuern 

Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewer-
besteuer erfolgte durch die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den 
Realsteuern (Hebesatzsatzung – HSS) vom 05.11.2024. 

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen seit dem 01.01.2025 

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 310 v. H. 

Grundsteuer für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) 310 v. H. 

Gewerbesteuer 390 v. H. 

II. Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom
03.03.2026 (Az. 20-941) rechtsaufsichtlich behandelt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in
Höhe von 29.387.000 € bedarf der rechtsaufsichtlichen Genehmigung nach Art.
67 Abs. 4 GO, da in den Jahren zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigun-
gen vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind (Jahre 2027 und 2028).

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wur-
den im Haushaltsplan 2026 in Höhe von 2.900.000 € festgesetzt. Diese bedürfen
keiner erneuten rechtsaufsichtlichen Genehmigung mehr, da aus dem Vorjahr ein
nicht beanspruchter Teil der Kreditermächtigungen in Höhe von 3.000.000 € für
das Haushaltsjahr 2026 (vgl. Art. 71 Abs. 3 GO) vorliegt. Die geplante Kreditauf-
nahme ist somit vollständig durch die noch vorhandenen Kreditermächtigungen
gedeckt.

Das Landratsamt Regen hat mit vorgenannten Schreiben den Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen rechtsaufsichtlich genehmigt.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-71
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III. Die Haushaltssatzung vom 03.03.2026 mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit 

seinen Anlagen) wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung Rathaus der Stadt Viechtach (Zimmer Nr. 9) während der allgemei-
nen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich 
ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt 
Viechtach (www.viechtach.de/haushalt) veröffentlicht. 
 
 
Viechtach, 03.03.2026 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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I. Die Kindergartenstiftung Viechtach ist eine örtliche Stiftung (Stiftung des öffentlichen 
Rechts) und wird von den Organen der Stadt Viechtach verwaltet und vertreten. Zweck 
der Stiftung ist die allgemeine Förderung der Kinder- und Jugendhilfe; dieser Zweck wird 
insbesondere verwirklicht durch die finanzielle Förderung der unter der Trägerschaft der 
Stadt Viechtach stehenden Kindertageseinrichtungen im Sinne des Bayerischen Kinder-
bildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG). 
 
Der Stadtrat der Stadt Viechtach hat in seiner Sitzung am 02.03.2026 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 
 
 

Haushaltssatzung der Kindergartenstiftung Viechtach 
für das Haushaltsjahr 2026 
(Haushaltssatzung 2026) 

 
Vom 03.03.2026 

 
 
Die Kindergartenstiftung Viechtach erlässt aufgrund Art. 20 des Bayerischen Stiftungs-
gesetzes (BayStG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
Haushaltsplan 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit fest-
gesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 121.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 164.000 € 
 
ab. 
 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 20.000 € festgesetzt. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayStG-20
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayStG-20
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-63
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§ 5
Inkrafttreten 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft. 

Viechtach, 03.03.2026 
KINDERGARTENSTIFTUNG VIECHTACH 

Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 

II. Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 03.03.2026
(Az. 20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Sie enthält keine nach Art. 67 und 71 GO ge-
nehmigungspflichtigen Bestandteile.

III. Die Haushaltssatzung vom 03.03.2026 mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen
Anlagen) wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im
Rathaus der Stadt Viechtach (Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen Dienststunden
zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich ist die Haushaltssatzung
mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach (www.viechtach.de/haushalt)
veröffentlicht.

Viechtach, 03.03.2026 
STADT VIECHTACH 

Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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